
Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

1

2

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft') 1,..89..V.M4in2..0..ã.ç..V.,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom --.......-...-. mit
dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion.BfUçhWeg.q!.a.dj.o.n.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschrånkung.

X Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat.
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Jan ann, Vorstand

Stefan Hofmann, Vereins- u nd Vorstandsvorsitzender

(Ort, Datum)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") Bahlinger SC

2

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer /
lnhaber des Hausrechts im Stadion

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch ftlr seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

ø Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändeft haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
se n d u ng de s H a u s recht sbe re ich s a n s iche rh e it@ D F B. de)

(Name & Funktion einer
Person)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2o.221 2023

FC-Astoria Walldorf e.VDer Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .--.J.

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenraltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1.DerTeilnehmeristalsStadioneigentümer/@
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gesprelt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an sicherheit@DFB.de)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") F..Ç..Q.-8..H.-om.þgfg-:S..4.?.[.e,V..*

im Folgenden,,Teilnehmef' genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stad ionverbotsrichtlin

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenraltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom .2..8-.0.!,19.6..q

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion.W.eldstadlgn..Hgmþ.U.fg,

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich jedoch geändeñ haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
send ung des Hausrechtsbereich s an sicherheit@ DFB. de)

Homburg, den 1 3.01.2022

3.

4.

5.

(Ort, Datum) Rafael Kowollik - 3. Vorstand & GF
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitatsesettschaft (,,rochterseselschaft") .1.9.5.9J-.W9j.:.:..59919..L:.9:Y:.....-

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadio nverbotsrichtlin ien")

mit den darin enthaltenen Regelungen ilber das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
ei n gerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist @ aufgrund des Vertrages vom 11.04.2022

mit dem Stadioneigentirmer lnhaber des Hausrechts ím Stadion
Oberwerth, Koblenz

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nuÞen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fåillen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion ven¡reisen.

Die in dieser Erklåirung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschråinkung.

ø Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geiándert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gesplelt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
se n d u n g d e s H a u s re cht sb e re ichs an srbherhel@EffiIwei ß -Ko b le nz e.V.

Koblenz

3.

4.

5.

ê-
Koblenz, 1 1.04.2022, Thomas Beer, Vorsitz€nder

(Name & Funktion einer
ve ft retu ng sbe rechtigte n Pe rso n)

(Ort, Datum)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") FSV Frankfurt 1899 Fußball $
im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenvaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

L Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages yg¡¡ 20.06./30.06.2020

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion
PSD Bank Arena

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenreitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stelien und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielf bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

2

3.

4.

5.

Frankfurt, 31.03,2022 P\t;".
(Name & Funktion einer(Ort, Datum)
ve rtretu ng sberechti gte n Per so n)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalsesellschaft (,,Tochtersesellschaft"). lLPJ.T9::9.L.Í.?:.:9]..9.:.Y:......,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlin

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB

eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages yg¡¡ folgt

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion
Auestadion Kassel

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderuueitige Platzanlagen nutzen,

wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga

e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und

die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

ø Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie

zutetzt nicht in den ersten vier Spielklassen gesplelt haben, bitten wir um ieweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an sicherheit@DFB.de)

2

3.

4

5

Kassel, den 0ss 1r ¡ ÅJr[----r-içr¿ibr t'k'dq\ù"
(Name & Funktion einer

Person)
Hessen Kassel e.V.

Damaschke Str, 35

94121 Kassel
'ì'el,: 0561 / 2 54 74
Fax: 0{i61 / 28 61 08 7'l

(Ort, Datum)
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oFC l{ldren 19{ll GmlH I Wamernar.tttetn.Platz t | û07 i offenb¡dr

Erklärung zu den bundesweit wirksalnen $tadionverboten

Saison 2A22 / 2023
Wir slnd ftlr Sle nah.

OEVO

Der Verein / die l(apitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft").Q-F-Ç.-Kj.CKç.fç..1g91.Çmþ.tt

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrricklich

de DFB.ffi¡dhûen a¡r eil¡rheitfidæn Sehardug von SffiornrcôoEn (¡m mberden ¡qesm
,s@

mit den darin enthaltenen Regelungen üloer das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl in
formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das gilt
insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die krei der Zentralverwaltung des DFB eingerichtete
Zentralstelle.

L" Der Teilnehmer ist als Stadioneigentürner / aufgrund des Vertrages vom (der OFC befindet sich
zurzeit noch in Vertragsverhandlungen mit der SBB) mit dem Stadioneigentünrer lnhaber des
HausrechtsimStadionSle.d!p..nAm-F.leþef .e.[.S.ç.f e

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen, wird er
sich durch einen Vertrag, mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertragen lassen, so dass
er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fuf3lcall Liga e.V. sowie die
jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesliga, der 3. Líga und der 4.
Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbotsrichtlinien ein auch fuir seine jeweilige
Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren,
aussetzen, aufheben können. Die erforderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB

wird dies den betreffenden Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien festgelegten
Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot auszusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionvert¡otsrichtlinien
erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und die betroffenen
Personen aus dem Stadion verweisen.

ldhùO¡frh

0ffenbacher Iußl¡all-Club

Kicker 1901 GmbH

Waldemar-l(lein-Platz ì
63071 0ffenbaclr

ï (069) 9B 1901-0

f (069) 9B 1901-s0

intb@ok.de

www.ofc.de

Geschäftsführer:

lïomas Sobouik

AußichtsratvorsiUenderr

loachim Wagner

llegisteryericht:

Arntsgericht 0Ífenbach ¿m À4ain

t{tìß 44629

USt.-ldNr: Dl!2698 30 456

Bankve$lndung:

Städtische Sparkasse 0ffenbach

IBAN D[52 s0ss 00200000 1681 e0

BIC HIìL/lDEFlOII:

tr' ffi (/ B.[I&$) @ pußos f!)nerens uncxgg
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OFFENBACHER FUßBALL-CLUB KICKERS f 9Ol Gmbr.l

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten
gegenseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der
am Vorjahr nicht geändert hat.

u nseres Stadions verglichen

l¡Vir sind fllr Sle nah.

Offenbach, 16.02.2022

Thomas Sobotzi k (Geschäftsführer)

oEvo

fi)eersns Ðecxgg

ir

Bankveùlndung: T
Städtisctre Sparkasse Offenliåch

IBAN DE52 5055 0020 0000 1681 90

BIC HELADTF]OFF

(Ort, Datum)

ffiffiEÏ ;m (/ MBc @ m
ruuo$

0ffenbaclær tußball-0ub

Klcker 1901 GmbH

Waldemar-l(lein-Plau 1

63071 Offenbach

T (069) 98 1901-0

F (069) 98 1e01-50

lnfo@ofc.de

www.ofc.de

Gexhäftsführer:

Thomas Sobotzlk

Außlchtsratvorsiüender:

JoachimWagner

Reglsteryericht:

Amtsgeilcht 0ffenhach am lVlai¡r

HlìB 44629

USt.-ldNr.: DE26 98 30 456



Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20.22 I 2023

1

2

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") SG Barockstadt Fulda-Lehn

im Folgenden,,Teilnehmel' genannt, anerkennt ausdrticklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt ien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralven¡valtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 20'12.2018

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion
Stadion dêr Stadt Fulda

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fållen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklårung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geëindert hat. (Sollte er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

3.

4.

5.

Fulda, 13.05.2022 P,7 tî

einer
Person)

(Ort, Datum)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapita lgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .,S6V..

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

1. Der Teilnehmer ist@ / aufgrund des

2.

o
e[¿

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt "Stadionverbotsrichtlin

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

bo\.oqo)
VertragéÈ vom

3

4

5

mit d entümer lnhaber des Hausrechts im Stadion

Sollte der Teilnehmer darü nausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht tibertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fållen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geàndert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespie/f wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

,E

& Funktion einer

SGV Freiberg
aÉl e.V.

(Ort, Datum
vertretu ng s b erechtigte n P erso n)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen $tadionverboten

Saison 2022 I 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") .Q9..V..Ulm.l.g.4.Q..F.r.J.qSþ.AJl..Çmþ.u..&

.Çs,.K9.a4,.

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenualtung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist aufgrund der jeweiligen Nutzungsgenehmigung für das Donaustadi-
on am Spieltag mit dem Stadioneigentümer (Stadt Ulm) lnhaber des Hausrechts im
Stadion,,Donaustadion Ulm".

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderuveitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, ausseÞen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. lSofife er sich jedoch geândert haben oder sollten Sie
zthtzt niclú, in dan æler¡ vier Spielklassen gesplelt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
æ nd ung de s H au srúttúe rcîch s an si ch e rh e it@D F B. d e )

1

2.

3.

4.

5.

E

/¿ -f.4 .zi. ¿ ¿' /r/

(Ort, Datum) Geschäftsführung
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

SV Eintracht-Trier 05 e.VDer Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft")

2

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrag eS VOm 07J2.2017

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts
Moselstadion

im Stadion

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen. \

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venveisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch Sle
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielf Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an sicherheit@DFB.de)

Trier. den 12.05.2022

3

4

5.

(Ort, Datum)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

TSG Balingen Fußball e.V
Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft")

mit dem
BlZERBAArena

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch fär die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
ei n gerichtete Zentra lstel le.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom je Spiel

Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion

Sollte der Teilnehmer daräberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls Inhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

r' Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen biften wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

C
Balingen, O1.03.2022 Eugen binger, .Vorsitzender

(Name & Funktion einer(Ort, Datum)
ve rt retu n g sbe re chtigte n Person)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt "Stadionverbotsrichtlin 

ien

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch fiir die Pflege der Daten durch die bei der Zentralveruvaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages yg¡ 04.æ.2005

mit dem Stadioneigentümer
Dietmar-Hopp-Stad¡on

lnhaber des Hausrechts im Stadion

2.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gesprelt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

lloffenheim

Zuzenhausen, 17.03.2022

3

4

5

Frank Briel
Geschåftsführer

(Ort, Datum)

,.llr¡all .spielbetriÐbs 
GmbH
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 20.23

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") TSV Steinbach 1921 e.V

im Stadion

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Stadionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenrvaltung des DFB
ein gerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages yg¡ 23.02.2015

2

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts
SIBRE-Sportzentrum HaaMasen Ha¡ger

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenveitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venveisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

ø Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er jedoch geändert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an

Haiger, 01 .03.2022

(Name & Funktion einer
ve rtret u n g s be re c hti gte n Pe rso n )

3.

4

5

(Ort, Datum)
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") VfB Stuttgart 1893 AG

I

im Folgenden,,Téilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt,,Städionverbotsrichtlinien")

mit den darin enthaltenen Regelungen ilber das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und filr sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch f[ir die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom 17't24'03'202'l

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion
GAZI-Stadion

2.

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht tibertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch ftir seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellsch.aften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbôt aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverþots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschråinkung.

ø Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geëándert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir.um jeweilige Zu-
sendung des

Stuttgart, 06.05.2022

3

4

5

aO

/trxaufui tkl, -flro..rar

14{ I

(Ort, Datum) þîB
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

Der Verein / die Kapitatsesettschaft (,,rochtersesetlschafti) .YI?.:IYJI9..?.f.199.?..19-..............-

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt

mit den darin enthaltenen Regelungen l¡ber das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
ei n gerichtete Zentralstelle.

1. Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer /
mit---d@ lnhaber des Hausrechts im Stadion
Robert-Schlisnz-Stadion

Sollte der Teilnehmer dariiberhinausgehende oder andenreitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einèn Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

2. Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

3. Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen

4. Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen

5. Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch geëåndert haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gespielt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des

Stuttgârt, 06.O5.2022
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20221 2023

VfR Aalen 1921 e.V.Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft")

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt ionverbotsrichtl

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralvenvaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

I Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Vertrages vom
mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts
Ostalb Arena Aalen

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder andenrueitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklassenebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion verweisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

ø Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich u Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (Sollte er sich jedoch haben oder sollten Sie
zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gesprb/f bitten wir um jeweilige Zu-
sendung des Hausrechtsbereichs an
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Erklärung zu den bundesweit wirksamen Stadionverboten

Saison 20.221 2023

Der Verein / die Kapitalgesellschaft (,,Tochtergesellschaft") VfR Wormatia 08 Worms e.V
. -. - --...-.........-. -. -. J.

1

2

im Folgenden,,Teilnehmer" genannt, anerkennt ausdrücklich

die DFB-Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten (im Folgenden insge-
samt nien"

mit den darin enthaltenen Regelungen über das bundesweit wirksame Stadionverbot sowohl
in formeller als auch in materieller Hinsicht als rechtswirksam und für sich verbindlich. Das
gilt insbesondere auch für die Pflege der Daten durch die bei der Zentralverwaltung des DFB
eingerichtete Zentralstelle.

Der Teilnehmer ist als Stadioneigentümer / aufgrund des Veftrages vom 02j22021

mit dem Stadioneigentümer lnhaber des Hausrechts im Stadion
EWR-Arena Worms

Sollte der Teilnehmer darüberhinausgehende oder anderweitige Platzanlagen nutzen,
wird er sich durch einen Vertrag mit dem jeweils Berechtigten das Hausrecht übertra-
gen lassen, so dass er in diesen Fällen ebenfalls lnhaber des Hausrechts ist.

Der Teilnehmer ist damit einverstanden, dass der DFB, DFL Deutsche Fußball Liga
e.V. sowie die jeweiligen Vereine und Gesellschaften der Bundesliga, der 2. Bundesli-
ga, der 3. Liga und der 4. Spielklar;senebene auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien ein auch für seine jeweilige Platzanlage geltendes, bundesweit wirksames
Stadionverbot aussprechen und/oder reduzieren, aussetzen, aufheben können. Die er-
forderlichen Vollmachten werden hiermit erteilt. Der DFB wird dies den betreffenden
Vereinen und Gesellschaften mitteilen.

Der Teilnehmer verpflichtet sich, bei Vorliegen der in den Stadionverbotsrichtlinien
festgelegten Voraussetzungen ebenfalls ein bundesweit wirksames Stadionverbot aus-
zusprechen.

Der Teilnehmer wird bei Verstößen gegen ein auf der Grundlage der Stadionverbots-
richtlinien erteiltes Stadionverbot Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs stellen und
die betroffenen Personen aus dem Stadion venrueisen.

Die in dieser Erklärung enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungen gelten ge-
genseitig und ohne Einschränkung.

r' Hiermit bestätigen wir, dass sich der Hausrechtsbereich unseres Stadions verglichen
am Vorjahr nicht geändert hat. (So//fe er sich jedoch geändert haben oder so//fen Sre

zuletzt nicht in den ersten vier Spielklassen gesprelt haben, bitten wir um jeweilige Zu-
se n d u ng de s H a u s rechtsbe re i ch s a n sic h erh e it@ D F B. d e.)

Worms,29.4.2022
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